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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 36/2004 
Betreff: 
Nicht aufgebrauchte Ranglisten der ordentlichen Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen – Permanente Ranglisten - Terminplan für die Wahl der Stammrollenstellen an Mittel- und Oberschulen

Sehr geehrte Frau Direktorin,

sehr geehrter Herr Direktor!

Ich teile Ihnen mit, dass am Freitag, den 20. August 2004 im großen Sitzungssaal des Deutschen Schulamtes in  Bozen, Amba-Alagi Straße Nr. 10, die Wahl der Stammrollenstellen für die Bewerberinnen und Bewerber stattfindet, welche in nicht aufgebrauchten Ranglisten der ordentlichen Wettbewerbe aus den Jahren 1998 und 1999 eingetragen sind und/oder in den definitiven  permanenten Ranglisten aufscheinen, die in den nächsten Wochen  veröffentlicht werden.

Die nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen an Mittel- und Oberschulen laut Dekreten des Schulamtsleiters Nr. 5/16.3 vom 14. April 1997 und Nr. 732/16.4 vom 30. Oktober 1998 sind folgende:

1.       Mittelschule 
30/A – Leibeserziehung ab Position Nr. 6
98/A – Deutsch, Geschichte und Bürgerkunde, Geographie ab Position Nr. 88
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2.      Oberschule

29/A – Leibeserziehung in den Oberschulen – ab Position Nr. 6
31/A – Musikerziehung in den Oberschulen - ab Position Nr. 2

37/A – Philosophie und Geschichte – ab Position Nr. 8
39/A – Geographie – ab Position Nr. 2

246/A – Französische Sprache und Kultur – ab Position Nr. 9
93/A – Literarische Fächer an Oberschulen – ab Position Nr. 54
95/A – Literarische Fächer, Latein und Griechisch – ab Position Nr. 4

Laut Beschluss der Landesregierung vom 15. Juni 1998, Nr. 2599 können bei der Aufnahme in die Stammrolle 90% der freien und verfügbaren Stellen im tatsächlichen Plansoll vergeben werden, soweit diese Stellen bereits im rechtlichen Plansoll vorhanden waren. Laut Art. 1 des Gesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 124, ist die Hälfte dieser Stellen den Bewerbern/innen vorbehalten, die in den nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen aufscheinen, während die andere Hälfte den Bewerbern/innen zugeteilt wird, welche in den permanenten Ranglisten aufscheinen. 
Bei der Stellenwahl für das Schuljahr 2004/05 wird laut  Beschluss der Landesregierung vom 29. April 2002, Nr. 1505 und im Sinne des in diesem Beschluss vorgesehenen alljährlichen Wechsels wieder mit den Bewerbern/innen der permanenten Ranglisten  begonnen.

Wenn in einer Wettbewerbsklasse nur eine Stelle vorhanden ist, ist diese für die Bewerber/innen der permanenten Ranglisten reserviert. Ebenso wird beim Vorhandensein einer ungeraden Zahl an Stellen in einer Wettbewerbsklasse dem Kontingent der permanenten Ranglisten eine Stelle mehr zugeteilt. Diese Stelle wird bei der Stellenwahl im nächsten Schuljahr dem Kontingent der ordentlichen Wettbewerbe zurückgegeben.

Das tatsächliche Plansoll der Mittel – und Oberschulen und das Dekret des Schulamtsleiters über die Anzahl der Stellen, die für die jeweilige Gruppe von Bewerbern/innen bei der Stellenwahl am 20. August zur Verfügung stehen, wird am 17. August 2004 an der Anschlagtafel des Schulamtes und im INTERNET veröffentlicht.

Auch heuer werden bei der Stellenwahl nur provisorische Stellen vergeben. Das heißt, dass im Ausmaß des Kontingentes auch besetzte Stellen gewählt werden können; die betroffenen Lehrpersonen müssen dann im nächsten Schuljahr über Versetzung eine definitive Stelle wählen.

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Gesetz vom 3. Mai 1999, Nr. 124, die Lehrperson, die auf Grund der permanenten Rangliste eine Stammrollenstelle wählen kann und auf die Stammrollenstelle verzichtet, in jeder Hinsicht aus der permanenten Rangliste gestrichen wird. Das heißt, dass diese Lehrperson dann weder auf Grund der permanenten Rangliste noch auf Grund der Schulrangliste (Gruppe 1) eine Supplenzstelle wählen kann.

Terminplan für die Stellenwahl
Freitag, 20. August 2004 – Deutsches Schulamt
Wichtiger Hinweis: Laut rechtlichem Plansoll gibt es nur in den Wettbewerbsklassen Stellen, die im nachstehenden Terminplan angeführt sind!

	UHRZEIT
	WETTBEWERBSKLASSEN

	8.30 Uhr:
	93/A - Literarische Fächer an Oberschulen 

	
	94/A -  Literarische Fächer und Latein an Oberschulen

95/A  - Literarische Fächer, Latein und Griechisch

	
	98/A - Deutsch, Geschichte und Bürgerkunde, Geographie in der Mittelschule

	
	346/A  -  Englische Sprache und Kultur 

	
	345/A  -  Englische Sprache in der Mittelschule

	
	36/A  -  Philosophie, Psychologie u. Erziehungswissenschaften

	
	61/A  -  Kunstgeschichte 
13/A  -  Chemie und angewandte Chemie

	
	38/A  -  Physik

	
	40/A  -  Hygiene, Anatomie, Physiologie, Kieferpathologie

	
	47/A  -  Mathematik

	
	49/A  -  Mathematik und Physik

59/A  -  Mathematik, Chemie, Physik und Naturkunde

 in der Mittelschule

	
	

	
	

	11.00 Uhr
	92/A - Italienische Sprache u. Literatur an den Oberschulen

	
	91/A - Italienisch (zweite Sprache) in der Mittelschule

	
	19/A - Rechts- und Wirtschaftsfächer

21/A - Zeichnen und Malen

	
	25/A - Zeichnen und Kunstgeschichte

	
	28/A - Kunsterziehung

	
	29/A - Leibeserziehung an Oberschulen

	
	32/A - Musikerziehung in der Mittelschule

	
	


Es wird darauf hingewiesen, dass alle Lehrpersonen, die in den noch nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe und in den permanenten Ranglisten aufscheinen und auf Grund der zur Verfügung stehenden Stellen Aussicht auf eine Stammrollenstelle haben, persönlich und schriftlich zur Stellenwahl eingeladen werden. Es können aber alle in den verschiedenen Ranglisten eingetragenen Bewerber/innen zur Stellenwahl erscheinen.

Für Wettbewerbsklassen, in denen es keine freien und verfügbaren Stellen gibt, gibt es folgerichtig auch keine Stellenwahl, auch wenn Lehrpersonen in den entsprechenden, nicht aufgebrauchten Rangordnungen der ordentlichen Wettbewerbe und/oder in den permanenten Ranglisten aufscheinen. Deshalb sind diese Wettbewerbsklassen auch im Terminplan nicht vorgesehen.

Bei der Stellenwahl müssen die Bewerber/innen mit einem gültigen Personalausweis erscheinen. Wenn sie nicht persönlich zur Stellenwahl kommen, können sie sich durch eine Person ihres Vertrauens mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER
Dr. Peter Höllrigl

i.V. Dr. Arthur Pernstich
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